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Angebotes befdjliefcen, mobei irrten erft noch fretftänbe, SluS«

nahmen eintreten p laffen. Samit märe fcijon ein grofeer
Stritt PormärtS gemalt. Btehr p erftreben, bat gegen«
märttg leine begrünbete âuSfidfjt auf günfiigen ©rfolg. Senn
bie Behörben merben fich unter feinen Umfiänben binben
laffen.

fèier fönnte ber ©chmeis. ©etoerbeöerein in berbienftlidjer
Seife in fo ferne betjülflidj fein, als er inbepg auf bie

pom Bunbe p öergebenben Slrbeiten bei ben BunbeSbebörben
öorfteKig mürbe. Bei ben fantonalen unb ©emeinbebehörben
müfeten bie einzelnen ©eftionen einfcbreiten unb ben ©ach«
berbait famt ibren Sünfchen obue Uebertreibungen oor«
bringen. Unb hierbei bürften fie audb oom ©emerbebérein
Unterftüfcung erhalten.

Sie gantlet fagt: „@S mär ein 3lel, aufS Snnigfie p
münfcpen," bafc eine ©nifcpeibung herbeigeführt merbe, eS

fei, befonbere Umftanbe norbebalten, bei ©ubmiffionen beut
mittleren Singebote ben SBorpg p geben. Unb baS läfjt fich
bielleicht erreichen. SWein eS ift nicht p hoffen, bafe ein«

bettiidjje 3uftänbe auf biefe Setfe gefchaffen merben fönuen.
Senn — mie bie Singe nun einmal liegen, mirb bie 3u*
fptecljung ber Slrbeit je nadö ben örtlichen Berhältnijfen unb
ben in fÇrage fommenben Sßerfonen halb fo, balb'anberS
ausfallen. Stber, gefegt auch, ßaS ermahnte $iel fönnte. er«

reicht merben, fo ift in Sirflicäjtett ber ©rfolg faft belanglos
gegenüber ber Unmöglichfeit, ben ftets mehr unb mehr um«
fichgreifenben Sßrioatfubmiffionen auf biefem Sege
beipfommen. Spiefe bilben nun eine neue, nicht 8U uftter«
fdhähenb,e ®efahr, auf mtiche mir fpäter prücffommen merben.

(«0

Irfieitë* unb SicfcrunQ^iifiertragungcn.
(Stmtlidje DriginaPSDlitteilungen.)

© ch u l h ait § b a u 18 ü r e n a. b. Slare. ©ämtliche, §r=
beiten an bie Herren 3ean Smperiali, Bauunternehmer in
Büren, grih ©chneiber, 3immermeifter in Siefcbach unb
Sohann ©tauffer, 3'mmermeifter in Bütti. ®auptunternehmer
ift 3. Smperiali.

S äff er ber f orgung Starb urg«Btattenthal.
©ämtliche Slrbeiten finb üergeben an Brunfchrnpler u. §er0og
in Bern unb ©ebrüber Büegger in Slarburg en bloe su
Sc. 82,872. 80.

S a f f e r b e r f o r g u n g Slnbmil Strnegg (©t.©.)
Beferboir.an Befdjer, Beu ©t. Sohann; Rohrleitung, ©chieber«

bahnen unb fèpbranten au fßaul ijjuber, Sattmil.
©djulhauSbauBehetobel. Blaurer«, ©teinhauer«

unb ©rabarbelten au Btar êoegger, Baumeifter in ©t. ©allen.
Beubau ber fat hol. Äirche SöäbenSmeil.

Biaurerarheiten an Baj, Blensingen=3ug ; ©teinhauerarbeiten
an Blattmann, Säbensmeil; 3tmmerarbeiten an ©brifiener,
SäbenSroeil; ©ranitarbetten an Slntotiini, Safen (Uri). i

Safferberforgung ©chleithetm. ©ämtliche
Slrbeiten finb an ©uggenbühl u. Füller in 3iirtd^ oergeben
morben. t

©trafeeubaute Slblismeilan ©eometer ©chuler
in SüSnacht (3ürich). j

Drge.l f. b. Sirche Sracbfelmalb (©mmentbial).
Orgel p 12 Begifter an Sr. ©oil, Orgelbauer in ßujern.

Sie SluSführung ber ©emötbe über ber
Saffenballe beS ßanbeSmufeumS 3 ü r i ch aus
Bacfftein unb ©chmemmftetn mürbe an ©ebr. Berger in
3ürich bergeben.

BorfteherhauS Sracbfelmalb. @rb=, Blaurer«
unb ©teinhauerarbeiten an U. ©briften, Baumeifter tu Ober«

bürg, 3i®oterarbeiten an 3oh- tramer, 3'mmermeifter in
Sürgraben bei Sracbfelmalb, SadjbecEerarbetten an ^yriebr.
Dberti, Sachbecfer in ©rünenmatt b. Sracbfelmalb, ©chreiner«
arbeiten an ©ottl. Sreher, ©dareinermeifter in ©umismalb,
©chlofferarbeiten au Otto ©trübtn, ©chloffermeifter in ßang«

nau, ©ipfer« unb Blalerarbetten an Sr. Bamfeper, ©tpfer

unb Blaler in ©rünenmatt b. Sracbfelmalb, ©peuglerarbeiteu
an Sh- Siebmer, ©penglermeifter in ©umismalb.

ükilmnb£tue)en.
SoljttbettieBunfl ber gimmerleute in SBafel. Smifdjen

ben beiben ßohnfommiffionen ber bereinigten 3immermeifter
unb ber Basier 3tmmerleute ift eine Uebereinfunft getroffen
morben, ber mir folgenbeS entnehmen: ©in SJiinimallohn
mirb nicht eingeführt, bagegen foil ein ßohngufchlag bon
30 bis 50 GtS. per Sag auf bie ßohnanfäfce bon bem ber«

ggngeneu ©ommerlohn 1895 erfolgen. 3m ©ommer 10=
ftünbige SlrbeitSseit bon 6V2 bis 8^/2 Uhr, bon 9 bis 12
unb born l*/2 bis 6V2 Uhr abenbS. 3m SBinter bisherige
SlrbeitSjeit, bon ßicht p ßicht ohne SrühfiücfSpaufe, jeboch
fann baS Sröhfiücf ohne Slieberleguiig ber Slrbeit eingenommen
merben; lVsftünbige SJiittagSpaufe für bie im Sreien refp.
im Bau Slrbeitenbeu, mit 40 ©tS. ßohnabpg. 3m ©ommer
für fämtliche, im Sinter für bie beim ßicht Slrbeitenbeu am
©amStag eine halbe ©tunbe früher, an ben Borabenben ber
grofeen Serfage: Dftern, Bftngften unb Seihnachten um
5 Uhr Seircabenb, ohne ßohnabpg.

Bacht«, ©onntags« unb Safferarbeiten finb mit 50 Broj.
3ufc|lag p befahlen, Ueberftunben mit 25 Brodent. $ür
ipochgerüft« unb Slrbeiten außerhalb Bafel ift ein entfprechenber
3ufchlag p bephlen unb foil biefer jemeilen mit ben be=

treffenben Bleiftern bereinbart merben.
Ser 1. sDîai mirb bon ben Bieiftern nicht als fÇeiertag

anerfannt. Bichtarbeit fteht jeboch bem Slrbeiter am 1. Beat
frei. Sie SinterarbeitSjeit refp. Sinterlohn beginnt am
1. Bobember unb enbigt am 15. Sebruar.

Oben angeführte ßohnfäfce nnb Beftimmungen finb bom
lebten 3ahUag an geltenb.

3®if^en ben beiben ßohnfommiffionen ber bereinigten
3lmmermeifter unb ber Basier fjolprbeiter iff ferner dm
17. Slpril abenbS folgenbe Bereinbarung getroffen morben:
@S gelten für bie ©chreiner biefelben Slbmadhungen mie für
bie« 3immerleute. @S mirb ein ßohnjuffhlag feftgefteHt, ber
einem Blinimallohn bon Sr. 4. 80 bis Sr. 4. 85 per Sag
entfpricht.

SBauarheiterfirüe in Siel. 17. Slpril. Sem ^anblanger«
ftrife haben fich im Berlaufe beS SageS noch angefdjloffen
bie Bfaurer unb BlineurS (meift Staliener). Bei einem Bau«
gefchäft fam eS heute Biittag ptfdjen 11 unb 12 Uhr su
etmelchen ©Reffen, eS mürben ©teinmürfe gemedEjfelt, bie

Drbnung aber fofort mieber IjergefteEt. Um bie Bermittlung
Stoifchen Slrbeitgebern unb Slrbettern hat fich ber BegierungS«
ftatthalter bon Bibau anerfennenSmert bemüht, leiber aber
bis sur ©tunbe ohne mefentlichen ©rfolg §eute nachmittag
mar bie Bebe babon, ©enbarmerieberftärfung bon Bern fommen
SU laffen, leiber ohne ©rfolg. Bian mirb fich in Biel auch

ohne Boliseioerftärfung behelfen fönnen, trohbem bie ,3ahl
ber SluSftänbigen auf 650 angemachfeu ift. Ueberall in ber

©tabt begegnet man ©ruppen feiernber Slrbeiter.

— Sn gemeinfamer öffentlicher Berfammlung ber Italie«
nifcheit unb beutfehen Bauarbeiier (Blaurer unb ^anblanger)
mürbe befdjloffen, folgenbe Sorberungen ber ßohuanfähe unb
SlrbeitSseit ben Herren Bauunternehmern in Biel su unter«
breiten: SlrbeitSseit 10 ©tunben unb für bie Blaurer 45
bis 55 ©tS. ©tunbenlohn; für bie ©rbarbeiter unb §anb«
langer 32—40 ©tS. ; für bie Bftafterbuben 25—30 ©tS.
unb für bie Biineure 40—45 ©tS.

— 12 Bauunternehmerfirmen in Biel erlaffen folgenbe
©rflärung: Sropem in ben Perfchiebeneu Baugefchäften in
ben legten Sagen ßohnaufbefferungen ftattgefunben, haben
suerft bie §aublauger unb nachträglich bie Blaurer, le feiere

ohne irgenb meiere Sorberung su fteEeu, bie Slrbeit nieber«

gelegt; aus biefem ©runbe haben nachftehenb bezeichnete Bau«
Unternehmer heute in ihrer Berfammlung im ©afé Büfchli
befchloffen, sufolge beS unbegrünbeten SlrbeiterftreiïS fämt«
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Angebotes beschließen, wobei ihnen erst noch freistände, Aus-
nahmen eintreten zu lassen. Damit wäre schon ein großer
Schritt vorwärts gemacht. Mehr zu erstreben, hat gegen-
wärtig keine begründete Aussicht auf günstigen Erfolg. Denn
die Behörden werden sich unter keinen Umständen binden
lassen.

Hier könnte der Schweiz. Gewerbeverein in verdienstlicher
Weise in so ferne behülflich sein, als er inbezug auf die
vom Bunde zu vergebenden Arbeiten bei den Bundesbehörden
vorstellig würde. Bei den kantonalen und Gemeindebehörden
müßten die einzelnen Sektionen einschreiten und den Sach-
verhalt samt ihren Wünschen ohne Uebertreibungen vor-
bringen. Und hierbei dürften fie auch vom Gewerbeverein
Unterstützung erhalten.

Wie Hamlet sagt: „Es wär ein Ziel, aufs Innigste zu
wünschen," daß eine Entscheidung herbeigeführt werde, es

sei, besondere Umstände vorbehalten, bei Submissionen dem
mittleren Angebote den Vorzug zu geben. Und das läßt sich

vielleicht erreichen. Allein es ist nicht zu hoffen, daß ein-
heitliche Zustände auf diese Weise geschaffen werden können.
Denn wie die Dinge nun einmal liegen, wird die Zu-
sprechung der Arbeit je nach den örtlichen Verhältnissen und
den in Frage kommenden Personen bald so, bald anders
ausfallen. Aber, gesetzt auch, das erwähnte Ziel könnte er-
reicht werden, so ist in Wirklichkett der Erfolg fast belanglos
gegenüber der Unmöglichkeit, den stets mehr und mehr um-
fichgretfenden Privatsubmissionen auf diesem Wege
beizukommen. Diese bilden nun eine neue, nicht zu ukter-
schätzende Gefahr, auf welche wir später zurückkommen werden.

c?s)

Arbeits- und Lieferungsübertragungeu.
(Amtliche Original-Mitteilungen.)

Schulhausbau Büren a. d. Aare. Sämtliche Dr-
besten an die Herren Jean Jmperiali, Bauunternehmer in
Büren, Fritz Schneider, Zimmermeister in Dießbach und
Johann Stauffer, Zimmermeister in Rmti. Hauptunternehmer
ist I. Jmperiali.

Wasserversorgung Aarburg-Mattenthal.
Sämtliche Arbeiten sind vergeben an Brunschwyler u. Herzog
in Bern und Gebrüder Rüegger in Aarburg su bloo zu
Fr. 82,872. 30.

Wasserversorgung Andwil-Arnegg (St. G.)
Reservoir an Nescher, Neu St. Johann; Rohrleitung, Schieber-
Hahnen und Hydranten an Paul Huber, Wattwil.

SchulhausbauRehetobel. Maurer-, Steinhauer-
und Grabarbesten an Max Hoegger, Baumeister in St. Gallen.

Neubau der kat hol. Kirche Wädensweil.
Maurerarbeiten an Baj, Menzingen-Zug; Steinhauerarbeiten
an Blattmann, Wädensweil; Zimmerarbeiten an Christener,
Wädensweil; Granitarbeiten an AntoNini, Wasen (Uri).,

Wasserversorgung Schleitheim. Sämtliche
Arbeiten sind an Guggenbühl u. Müller in Zürich vergeben
worden.

StraßenbauteAdlisweilan Geometer Schuler
in Küsvacht (Zürich).

Orgel f. d. Kirche Trachselwald (Emmenthal).
Orgel zu 12 Register an Fr. Goll, Orgelbauer in Luzern.

Die Ausführung der Gewölbeüber der
Waffenhalle des Landesmuseums Zürich aus
Backstein und Schwemmstein wurde an Gebr. Berger in
Zürich vergeben.

Vorsteherhaus Trachselwald. Erd-, Maurer-
und Steinhauerarbeiten an U. Christen, Baumeister in Ober-
bürg, Zimmerarbeiten an Joh. Kramer, Zimmermeister in
Dürgraben bei Trachselwald, Dachdeckerarbeiten an Friedr.
Oberli, Dachdecker in Grünenmatt b. Trachselwald, Schreiner-
arbeiten an Gottl. Dreyer, Schreinermeister in Sumiswald,
Schlosserarbeiten an Otto Strübin, Schlossermeister in Lang-
nau, Gipser- und Malerarbeiten an Fr. Ramseyer, Gipser

und Maler in Grünenmatt b. Trachselwald, Spenglerarbeiten
an Th. Wiedmer, Spenglermeister in Sumiswald.

Verbandswesen.
Lohnbewegung der Zimmerleute in Basel. Zwischen

den beiden Lohnkommissionen der vereinigten Zimmermeister
und der Basler Zimmerleute ist eine Uebereinkunft getroffen
worden, der wir folgendes entnehmen: Ein Minimallohn
wird nicht eingeführt, dagegen soll ein Lohnzuschlag von
30 bis 50 Cts. per Tag auf die Lohnansätze von dem ver-
gangenen Sommerlohn 1895 erfolgen. Im Sommer 10-
stündige Arbeitszeit von 6^ bis 8^/z Uhr, von 9 bis 12
und von 1^/z bis 6Vz Uhr abends. Im Winter bisherige
Arbeitszeit, von Licht zu Lichl ohne Frühstückspause, jedoch
kann das Frühstück ohne Niederlegung der Arbeit eingenommen
werden; Inständige Mittagspause für die im Freien resp,
im Bau Arbeitenden, mit 40 Cts. Lohnabzug. Im Sommer
für sämtliche, im Winter für die beim Licht Arbeitenden am
Samstag eine halbe Stunde früher, an den Vorabenden der
großen Feiertage: Ostern, Pfingsten und Weihnachten um
5 Uhr Feierabend, ohne Lohnabzug.

Nacht-, Sonntags-und Wasserarbeiten find mit 50 Proz.
Zuschlag zu bezahlen, Ueberstunden mit 25 Prozent. Für
Hochgerüst- und Arbeiten außerhalb Basel ist ein entsprechender
Zuschlag zu bezahlen und soll dieser jeweilen mit den be-
treffenden Meistern vereinbart werden.

Der 1. Mai wird von den Meistern nicht als Feiertag
anerkannt. Nichtarbeit steht jedoch dem Arbeiter am 1. Mai
frei. Die Winterarbeitszeit resp. Winterlohn beginnt am
1. November und endigt am 15. Februar.

Oben angeführte Lohnsätze und Bestimmungen find vom
letzten Zahltag an geltend.

Zwischen den beiden Lohnkommissionen der vereinigten
Zimmermeister und der Basler Holzarbeiter ist ferner am
17. April abends folgende Vereinbarung getroffen worden:
Es gelten für die Schreiner dieselben Abmachungen wie für
die« Zimmerleute. Es wird ein Lohnzuschlag festgestellt, der
einem Minimallohn von Fr. 4. 80 bis Fr. 4. 85 per Tag
entspricht.

Bauarbeiterstrike in Viel. 17. April. Dem Handlanger-
strike haben sich im Verlaufe des Tages noch angeschlossen
die Maurer und Mineurs (meist Italiener). Bei einem Bau-
geschäft kam es heute Mittag zwischen 11 und 12 Uhr zu
etwelchen Exzessen, es wurden Steinwürfe gewechselt, die

Ordnung aber sofort wieder hergestellt. Um die Vermittlung
zwischen Arbeitgebern und Arbeitern hat sich der Regierungs-
statthalter von Nidau anerkennenswert bemüht, leider aber
bis zur Stunde ohne wesentlichen Erfolg! Heute nachmittag
war die Rede davon, Gendarmerieverstärkung von Bern kommen

zu lassen, leider ohne Erfolg. Man wird sich in Viel auch

ohne Polizeiverstärkung behelfen können, trotzdem die Zahl
der Ausständigen auf 650 angewachsen ist. Ueberall in der

Stadt begegnet man Gruppen feiernder Arbeiter.
— In gemeinsamer öffentlicher Versammlung der Italie-

nischen und deutschen Bauarbeiter (Maurer und Handlanger)
wurde beschlossen, folgende Forderungen der Lohnansätze und
Arbeitszeit den Herren Bauunternehmern in Biel zu unter-
breiten: Arbeitszeit 10 Stunden und für die Maurer 45
bis 55 Cts. Stundenlohn; für die Erdarbeiter und Hand-
langer 32—40 Cts.; für die Pflasterbuben 25—30 Cts.
und für die Mineure 40—45 Cts.

— 12 Bauunternehmerfirmen in Biel erlassen folgende
Erklärung: Trotzdem in den verschiedenen Baugeschäften in
den letzten Tagen Lohnaufbesserungen stattgefunden, haben
zuerst die Handlanger und nachträglich die Maurer, letztere
ohne irgend welche Forderung zu stellen, die Arbeit nieder-

gelegt; aus diesem Grunde haben nachstehend verzeichnete Bau-
Unternehmer heute in ihrer Versammlung im Cafs Rüschli
beschlossen, zufolge des unbegründeten Arbeiterstreiks sämt-
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